
Neues Aktiv-Mitglied werden beim RIZ

Angesichts des zunehmenden Interessens am Rudern als Breitensport einerseits und
der beschränkten Boot- und Raumkapazitäten des RIZ andererseits, ist dem RIZ-
Vorstand daran gelegen, die Modalitäten für die Aufnahme von neuen Aktiv-
Mitgliedern konkreter zu regeln. Er unterbreitet daher der Generalversammlung vom
9. April 03 folgenden Vorschlag im Sinne einer Ausführungsbestimmung zu §17 und
§25 bzw. §41 und §42 der Statuten:

Wer neu Aktiv-Mitglied des RIZ werden will, muss folgende Bedingungen
erfüllen:

• ein RIZ-Aktivmitglied ('Götti' bzw. 'Gotte') angeben, das die Aufnahme
unterstützt und sich verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Neumitglied
in den Club eingeführt wird, den Anschluss in einer Rudergemeinschaft
findet und über die Bootsbenutzung Bescheid weiss

• den halbjährlichen RIZ-Ruderkurs regelmässig besucht haben oder
mindestens gleichwertige Ruderkenntnisse in einem anderen Ruderclub
erworben haben

• bis spätestens Ende Februar vor der Generalversammlung ein schrift-
liches Gesuch um Aufnahme stellen. Das Gesuch ist an das für die Mit-
gliedermutationen zuständige Vorstandsmitglied (zur Zeit Hanspeter
Hartmann) zu schicken und enthält:

     - Name, Adresse, Geburtsdatum des Neumitglieds
     - Name und Adresse des 'RIZ-Göttis' bzw. der 'RIZ-Gotte'
     - Angaben zu den Ruderkenntnissen und wo diese erworben wurden

• an der Generalversammlung, die über das Gesuch um Aufnahme ent-
scheidet, anwesend sein (oder mindestens vertreten durch den 'RIZ-
Götti' bzw. der 'RIZ-Gotte')

 Die Generalversammlung vom 9.4. 2003 stimmt diesem Vorschlag des Vorstands
zu.


